
 

Maßnahmenblatt Nr. 6.2                   Notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

Natura 2000-Gebiete: 
 

DE-2227-351 „Nördlich Tiergarten“ 

Teilgebiet: Flächen im Eigentum der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) 

LRT oder Arten 9190 bodensaurer Eichenwald  
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo Fagetum) 
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Sonstiges: naturnaher Bach im Westen 

Schutzziel der Maßnahme: Wiederherstellung eines weitgehend naturnahen Wasserhaushaltes. Erhaltung unterschiedlicher Typen überwiegend 
bodensaurer Wälder sowie kleineren Anteilen mesophytischer, teilweise eschenreicher Buchenwälder mit eingelagerten von 
Bruch- und Feuchtwald umgebenen flachen Abgrabungsgewässern. 
 

Konflikte oder Analyse/Bewertung: Das Verbandsgewässer „Grootbek“ am nördlichen Rand des FFH-Gebietes ist überwiegend tief eingeschnitten und bewirkt 
eine starke Entwässerung für das Beimoor und das Umland. Da es vorrangig der Entwässerung der landwirtschaftlichen 
Flächen dient, ist ein Aufstau dieses Gewässers nicht möglich. Möglichkeiten, die Wasserrückhaltung im Gebiet zu 
verbessern, bietet jedoch das Seitengewässer der Grootbek im Süden und Westen. Der Seitenbach verläuft auf der 
forsteigenen Waldfläche und ist im Bereich der Abt. 227 ca. 1m eingeschnitten. Der Oberboden der Waldbestände ist humos, 
jedoch stark entwässert und sommertrocken. Die feuchte Hochstaudenflur muss in mehrjährigen Abständen gemäht werden.  

Maßnahme als: Priorität:  

notwendige Erhaltungs-maßnahme / 
Wiederherstellungs-maßnahme  

6.2.1 Erhalt der bestehenden Naturwälder 
6.2.2. Regeneration des Wasserhaushaltes 
Dazu sollen 12 Staustufen im Seitenbach angelegt werden (vgl. Karte). Die Staustufen sollen jeweils mit 
20cm Höhe aus mineralischem Bodenaushub geschaffen werden. Es verbleibt ein Wurzelhorizont von 
mindestens 80cm. Ein weiterer Stau dient dazu, einen kleinen Tümpel vor Entwässerung durch den 
Knickdurchbruch zu schützen. Hier ist ein ca. 30cm hoher Erdstau innerhalb des Knickwalls vorgesehen. 
6.2.3. Umsetzung der Handlungsgrundsätze, insbesondere Umbau der Nadelholzflächen und Boden 
schonende Bewirtschaftung der Feuchtwälder 
6.2.4. Mahd der Feuchten Hochstaudenflur am Nordrand an der Grootbek 

1 

weitergehende Entwicklungs-
maßnahme  oder  
sonstige Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahme  

Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, 
Finanzierung: 
 

ggf. Teil-
maßnahmen 

Zeitpunkt Kostenschätzung Zuständigkeit Finanzierung 

6.2.1. dauerhaft  SHLF FSC-Zertifizierung 

6.2.2. bis 2014  SHLF  Zuweisung für besondere Gemeinwohlleistungen 
gem. Zielvereinbarung oder Landeszuschuss, 
S+E Mittel, Ausgleichs- und Ersatzmittel  

6.2.3 dauerhaft  SHLF keine Kosten 

 6.2.4. alle 2-4 
Jahre 

 Gewässerpflegever-
band Grootbek 

im Rahmen der Gewässerpflege 

Sonstiges:  


